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Neue Rechnungen

ab 1.1.2003

Ab 1.1.2003 ist auf jeder Rechnung noch zusätzlich anzuführen: 

· Fortlaufende Numerierung: 

Auf jeder Rechnung muß eine fortlaufende Numerierung gegeben sein z.B. 

· Jahreskreise: 
1,2,3, ... 


1/2003, 2/2003, ...

· Monatskreise:
1/I/2003, 2/I/2003, 3/I/2003,... (Rechnungen Jänner); 


1/II/2002, 2/II/2003, 3/II/2003,... (Rechnungen Februar) usw.

Grundsätzliche sind auch andere System denkbar, solange eine eindeutige und unverwechselbare Zuordnung gegeben ist.

· Umsatzsteueridentifikationsnummer

Auf jeder ausgestellten Rechnung muss die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Ausstellers angeführt sein.

· Ausstellungsdatum

Auf der Rechnung muss das Datum der Ausstellung angeführt werden, Rückdatierung ist nicht erlaubt.

· Umsatzsteuersatz

Neben der verrechneten Umsatzsteuer muß auch der Prozentsatz der verrechneten Umsatzsteuer ausgewiesen werden.

Unser Tipp:
Überprüfen Sie jede Rechnung, ob die UID-Nummer des Rechnungsausstellers und eine fortlaufende Nummer angeführt ist. Ansonsten darf die in der Rechnung enthaltene Vorsteuer nicht abgezogen werden.

Walter Lieferant

Lieferantenstraße 1

9020 Klagenfurt
UID-NR: ATU 19907203


An

Peter Kunde

Kundenstraße 2 

9020 Klagenfurt



Klagenfurt, 1. Jänner 2003
RECHNUNG NR. 5/03


Planung der Gastwirtschaft in Kundenstraße 2, 9020 Klagenfurt, fertiggestellt am 31.12.2002

Netto
5.000 €

+ 20% UST
1.000 €

Summe
6.000 €





fortlaufende Nummer





UID-Nummer des Lieferanten





Ausstellungsdatum





NEU: Steuersatz
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